
Ablauf der Referendumsfrist: 15. Februar 2017

Für das Referendum sind 3000 Unterschriften von Stimmberechtigten 

oder Begehren von 21 Gemeinden erforderlich.

Nr. 755

Strassengesetz

Änderung vom 12. Dezember 2016*

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. September 20161,

beschliesst:

I.

Das Strassengesetz vom 21. März 19952 wird wie folgt geändert:

§ 83 Absätze 1b und d und 4

1Der Staat verwendet für den Bau der Kantonsstrassen und Wege, einschliesslich
der strassenbedingten Schutzmassnahmen, folgende Mittel:
b. 65 Prozent des dem Kanton zufallenden Anteils aus der leistungsabhängigen

Schwerverkehrsabgabe nach dem Bundesgesetz über eine leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe3,

d. 65 Prozent der aus den Verkehrssteuern resultierenden Einnahmen nach dem
Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen Strassen-
verkehrsrechtes4,

46 Prozent der dem Kanton zufallenden, nicht werkgebundenen Beiträge des
 Bundes gemäss Absatz 1a und der Mittel gemäss Absatz 1d sind für den Bau und
den Unterhalt der Güterstrassen zu verwenden.
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II.

Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 22. Juni 20095 wird wie folgt geändert:

§ 26 Absätze 1a und b

1Der Kanton verwendet zur Finanzierung seiner Aufwendungen für den öffentlichen
Personenverkehr und den Schienengüterverkehr folgende Mittel:
a. 25 Prozent des dem Kanton zufallenden Anteils aus der leistungsabhängigen

Schwerverkehrsabgabe nach dem Bundesgesetz über eine leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe vom 19. Dezember 19976,

b. 25 Prozent der aus den Verkehrssteuern resultierenden Einnahmen nach dem
Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen Strassen-
verkehrsrechtes vom 15. März 19947.

III. 

Das Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen Strassen-
 verkehrsrechtes vom 15. März 19948 wird wie folgt geändert:

§ 9 Absatz 1

1Die Einnahmen aus den Verkehrssteuern sind, nach Abzug eines Prozentes für die
Aufwendungen des Steuereinzugs durch das Strassenverkehrsamt, zu 75 Prozent für
die Strassenaufwendungen des Kantons und der Gemeinden gemäss den §§ 83 und
83a des Strassengesetzes9 und zu 25 Prozent für die kantonalen Aufwendungen für
den öffentlichen Personenverkehr und den Schienengüterverkehr gemäss § 26 des
Gesetzes über den öffentlichen Verkehr10 zu verwenden.

IV.

Die Änderung tritt am 1. März 2017 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen
 Referendum.

Luzern, 12. Dezember 2016

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Andreas Hofer 
Der Staatsschreiber: Lukas Gresch-Brunner
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